
 
 

 

 
Unterschrift Entwurfsverfasser 

 
Bauherr: Beckmann Capital Holding GmbH 
 Schwanenwall 36-38 
 44135 Dortmund 
 
Bauvorhaben:  Neubau eines Mehrfamilienhauses 
 Freiligrathstraße 16 
 59519 Möhnesee 
 

1. BauO NRW, § 2 Begriffe, Abs. 5, 6 

(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche 
hinausragt und die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes 
zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als 
zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein 
Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse wird von 
Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis 
Oberkante Dachhaut gemessen. 

 
 
1.1 Systemmaße 

 
 

b 
 

 
1.2 Fläche des Vollgeschosses (FVG) 

Hausbreite: (B)                   10,00 m 

OG 2,20 m L 
 

 
 

 
 

 

x Hauslänge: (L)                   14,00 m 
 

 
 

Untergeschoss = FVG =               140 m2 
 

1.3 Fläche des obersten Geschosses (FOG) 
 

Hauslänge: (L) 10,00 m 
 
x Breite des Dachgeschosses 

in 2,20 m Höhe: 

  
(b) 

   
 

9,38 m 

 

= 

 
93,8 m2 

 
Obergeschoss = FOG = 93,8 m2 

 

 

1.4 Nachweis über Verhältnisrechnung 

Fläche des obersten Geschosses 93,8 m2 
 

 
 

Fläche des Vollgeschosses 140 m2 
 

 
 
 

=  0,67< 0,67 

Ein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) 
ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des 
darunter liegenden Geschosses hat. 
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